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98 Geldwäscheprävention; 
hier: Allgemeinverfügung  

der Bezirksregierung Detmold  
über die Verpflichtung zur Bestellung einer oder eines 

Geldwäschebeauftragten in Unternehmen,  
die hochwertige Güter veräußern 

Bezirksregierung Detmold Detmold, den 13. April 2021 
34.11.01-001

 Auf Grundlage von § 7 Absatz 3 Satz 2 und § 50 Nummer 9 
des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schwe-
ren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 23. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1822), zuletzt geändert am 12. Dezember 2019 
(BGBl. I S. 2602) wird angeordnet: 
1.   Unternehmen mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen sind 

verpflichtet, eine Geldwäschebeauftragte oder einen 
Geldwäschebeauftragten und eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter im Sinne des § 7 GwG zu bestellen, 
wenn

  a)  sie gewerblich Edelmetalle wie Gold, Silber und Pla-
tin, Edelsteine, Schmuck, Uhren, Kunstgegenstände, 
Antiquitäten, Kraftfahrzeuge, Schiffe, Motorboote oder 
Luftfahrzeuge veräußern, unabhängig davon, in wessen 
Namen oder auf wessen Rechnung sie handeln,

  b)  diese Tätigkeit über 50 % des Gesamtumsatzes im vor-
herigen Wirtschaftsjahr betrug (Haupttätigkeit),

  c)  am 31. Dezember des Vorjahres insgesamt mindestens 
zehn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in den Bereichen 
Akquise, Kasse, Kundenbuchhaltung, Verkauf und Ver-
trieb einschließlich Leitungspersonal (insbesondere Ge-
schäftsführung) beschäftigt waren und

  d)  sie nach § 4 Absatz 5 Nr. 1 GwG verpflichtet sind, über 
ein wirksames Risikomanagement zu verfügen.

2.   Die Bestellung der oder des Geldwäschebeauftragten, 
der Stellvertreterin oder des Stellvertreters sowie die Ent-
pflichtung einer dieser Personen ist der

   Bezirksregierung Detmold,  
Leopoldstraße 15, 32756 Detmold

   in Textform mit den beruflichen Kontaktdaten (Firma, 
Name und Vorname, Firmenanschrift, Telefon, E-Mailad-
resse) anzuzeigen. Änderungen dieser Angaben sind un-
verzüglich mitzuteilen. 

   Für Mitteilungen kann der unter www.bezreg-detmold.
nrw.de abrufbare Vordruck verwendet werden.

3.   Von der Verpflichtung zur Bestellung einer oder eines 
Geldwäschebeauftragten kann auf Antrag eine Ausnah-
me gewährt werden, wenn nachgewiesen wird, dass die 
Gefahr von Informationsverlusten aufgrund arbeitsteiliger 
Unternehmensstruktur im Hinblick auf die Vorschriften zur 
Geldwäscheprävention nicht besteht und nach risikoba-
sierter Bewertung anderweitige Vorkehrungen getroffen 
werden, um Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu 
verhindern, die mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-
rung zusammenhängen. Die Entscheidung über Anträge 
auf Befreiung von der Pflicht zur Bestellung eines Geldwä-
schebeauftragten ist gebührenpflichtig.

4.   Die Möglichkeiten der zuständigen Behörde, im Einzel-
fall anderweitige Anordnungen zu treffen oder über Ziffer 
1 hinaus weitere Unternehmen zur Bestellung einer oder 
eines Geldwäschebeauftragten zu verpflichten, bleibt un-
berührt.

5.   Diese Allgemeinverfügung gilt einen Monat nach der orts-
üblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben und ist 

http://www.bezreg-detmold.nrw.de
http://www.bezreg-detmold.nrw.de
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ab diesem Zeitpunkt zu befolgen. Diese Allgemeinverfü-
gung mit Begründung kann bei der Bezirksregierung Det-
mold während der allgemeinen Sprechzeiten eingesehen 
werden.

6.   Meldungen, die auf Grundlage der Anordnung der Be-
zirksregierung Detmold vom 19. März 2018 (veröffentlicht 
im Amtsblatt Nr. 13 vom 26. März 2018: lfd. Nr. 84 ABl. 
Reg. Dt 2018, S. 74-75) oder vom 25. September 2012 
(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 40 vom 1. Oktober 2012: 
lfd. Nr. 210 ABl. Reg. Dt 2012, S. 217) erstattet worden 
sind, bleiben wirksam und gelten als Meldungen nach die-
ser Anordnung.

7.   Die Allgemeinverfügung vom 19. März 2018 tritt mit In-
krafttreten dieser Allgemeinverfügung außer Kraft.

Begründung:

 Nach § 7 Absatz 3 GwG soll die zuständige Aufsichtsbe-
hörde Güterhändler, d.h. jede Person, die „gewerblich Güter 
veräußern, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf 
wessen Rechnung sie handeln“ zur Bestellung einer oder ei-
nes Geldwäschebeauftragten verpflichten, wenn ihre Haupt-
tätigkeit, darin besteht, mit hochwertigen Güter zu handeln. 
Hochwertige Güter im Sinne dieser Vorschrift sind Gegen-
stände, die sich aufgrund ihrer Beschaffenheit, ihres Ver-
kehrswertes oder ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
von Gebrauchsgegenständen des Alltags abheben oder auf-
grund ihres Preises keine Alltagsanschaffung darstellen. Der 
Gesetzgeber zählt hierzu ausdrücklich Edelmetalle wie Gold, 
Silber und Platin, Edelsteine, Schmuck und Uhren, Kunstge-
genstände und Antiquitäten, Kraftfahrzeuge, Schiffe und Mo-
torboote sowie Luftfahrzeuge (§ 1 Absatz 10 GwG). 
 Die Bezirksregierung Detmold macht mit der vorliegen-
den Allgemeinverfügung von dieser Anordnungsbefugnis 
Gebrauch. Die Bestellung einer oder eines Geldwäschebe-
auftragten ist, auch unter Berücksichtigung der berechtigten 
Interessen der Betroffenen, in den unter Ziffer 1 genannten 
Unternehmen erforderlich, um dort durch Etablierung einer 
für die Implementierung und Einhaltung der geldwäsche-
rechtlichen Vorschriften zuständigen Ansprechpartnerin oder 
eines Ansprechpartners für Beschäftigte und Aufsichts- bzw. 
Ermittlungsbehörden eine stringente und dem konkreten Ri-
sikopotential angemessene Einhaltung des Geldwäschege-
setzes sicherzustellen.  
 Von der Anordnung sind nur Unternehmen erfasst, die zum 
einen aufgrund ihres Geschäftsgegenstandes einem erhöh-
ten Geldwäscherisiko ausgesetzt sind und bei denen zum 
anderen aufgrund ihrer Betriebsgröße die Gefahr von Infor-
mationsverlusten und -defiziten aufgrund einer arbeitsteiligen 
Unternehmensstruktur und der Anonymisierung innerbetrieb-
licher Prozesse in erhöhtem Maße besteht. 
 Nach der in § 7 Absatz 3 GwG zum Ausdruck kommenden 
Wertung des Gesetzgebers besteht grundsätzlich ein erhöh-
tes Geldwäscherisiko in Unternehmen, deren Haupttätigkeit 
darin besteht, die genannten hochwertigen Güter zu veräu-
ßern. Über die bereits vom Gesetzgeber vorgenommene Risi-
koeinschätzung hinaus liegen der Bezirksregierung Detmold 
derzeit keine kriminalistischen Erkenntnisse über andere Ri-
sikobranchen im Bereich des Handels mit hochwertigen Gü-
tern vor, so dass die vorliegende Anordnung auf die im GwG 
ausdrücklich genannten Branchen beschränkt bleiben kann.  
 Des Weiteren ist unter Risikogesichtspunkten die Bestel-
lung einer oder eines Geldwäschebeauftragten nicht erfor-
derlich, wenn Unternehmen zwar mit hochwertigen Gütern 
handeln, jedoch nach § 4 Absatz 5 Nummer 1 GwG nicht 
über ein förmliches Risikomanagement verfügen müssen. 
Dies sind:
-   Unternehmen, die mit Kunstgegenständen handeln, je-

doch keine Transaktionen von 10.000 Euro oder mehr (bar 
oder unbar) durchführen,

-   Unternehmen, die mit Edelmetallen wie Gold, Silber oder 
Platin handeln, jedoch keine Barzahlungen von 2.000 Euro 
oder mehr entgegennehmen oder tätigen und

-   Unternehmen, die mit sonstigen hochwertigen Gütern 

handeln, jedoch keine Barzahlungen von 10.000 Euro 
oder mehr entgegennehmen oder tätigen.

 Mit der vorliegenden Allgemeinverfügung wird insoweit die 
Risikobewertung des Gesetzgebers nachvollzogen. 
 Die Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten 
ist nicht allein deshalb erforderlich, weil ein Unternehmen in 
einer risikobehafteten Branche tätig ist. Hinzukommen muss, 
dass in dem Unternehmen die Gefahr von Informationsver-
lusten und -defiziten aufgrund einer arbeitsteiligen Unter-
nehmensstruktur und der Anonymisierung innerbetrieblicher 
Prozesse in erhöhtem Maße besteht. Davon ist im Regelfall 
jedenfalls ab einer Anzahl von zehn Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeitern in Bereichen, die einen Bezug zur Geldwäsche-
prävention aufweisen, auszugehen. Ein solcher Bezug liegt 
regelmäßig in den Bereichen Akquise, Kasse, Kundenbuch-
haltung, Verkauf und Vertrieb sowie bei Leitungspersonal vor.  
 Ist in einem Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftig-
ten in den genannten Bereichen anderweitig sichergestellt, 
dass die Gefahr von Informationsverlusten und -defiziten 
nicht besteht, kann auf Antrag von der Verpflichtung zur Be-
stellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten befreit 
werden, um besonders gelagerten Einzelfällen Rechnung zu 
tragen.  
 Die Verpflichtung zur Bestellung einer oder eines Geld-
wäschebeauftragten und einer Stellvertreterin oder eines 
Stellvertreters gilt, unabhängig von der Rechtsform und von 
Beteiligungsverhältnissen, für jedes rechtlich selbständige 
Unternehmen, das die unter Ziffer 1 genannten Kriterien erfüllt.   
 Die Bestellung einer oder eines Geldwäschebeauftragten 
und einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter erfolgt bis 
auf Weiteres. Unternehmen, die mit den unter Ziffer 1 a) ge-
nannten hochwertigen Gütern handeln, müssen jährlich prü-
fen, ob die unter Ziffer 1 genannten kumulativen Vorausset-
zungen noch oder erstmals vorliegen. Folgemitteilungen sind 
nicht erforderlich, Änderungen sind hingegen unverzüglich 
anzuzeigen.  
 Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der oder des Geld-
wäschebeauftragten ergeben sich aus § 7 GwG: Sie oder er 
ist für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschrif-
ten im Unternehmen verantwortlich und der Geschäftslei-
tung unmittelbar nachgeordnet, kann aber auch selbst der 
Geschäftsleitung angehören. Um Interessenskollisionen zu 
vermeiden, kann er jedoch nicht gleichzeitig das nach § 4 
Abs. 3 GwG zu benennende Mitglied der Leitungsebene sein. 
Ausnahmen können bei sehr kleinen Unternehmen gemacht 
werden. Der oder die Geldwäschebeauftragte muss seine 
Tätigkeit im Inland ausüben und als Ansprechpartner für die 
Strafverfolgungsbehörden, für die für Aufklärung, Verhütung 
und Beseitigung von Gefahren zuständigen Behörden, für die 
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen und für 
die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Einhaltung der ein-
schlägigen Vorschriften zur Verfügung stehen. Ihr oder ihm 
sind ausreichende Befugnisse und die für eine ordnungsge-
mäße Durchführung ihrer bzw. seiner Funktion notwendigen 
Mittel einzuräumen. Insbesondere ist ihr oder ihm ungehin-
derter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeich-
nungen und Systemen zu gewähren oder zu verschaffen, die 
im Rahmen der Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben von Be-
deutung sein können. Die oder der Geldwäschebeauftragte 
hat der Geschäftsleitung unmittelbar zu berichten. Soweit 
die oder der Geldwäschebeauftragte eine Meldung nach § 
43 Absatz 1 GwG beabsichtigt oder ein Auskunftsersuchen 
der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach 
§ 10 Absatz 3 GwG beantwortet, unterliegt sie oder er nicht 
dem Direktionsrecht durch die Geschäftsleitung. Die oder der 
Geldwäschebeauftragte darf Daten und Informationen aus-
schließlich zur Erfüllung ihrer bzw. seiner Aufgaben verwen-
den. Der oder dem Geldwäschebeauftragten und der Stell-
vertreterin bzw. dem Stellvertreter darf wegen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben keine Benachteiligung im Beschäftigungsver-
hältnis entstehen. Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, wel-
che die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem 
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Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. 
Nach der Abberufung als Geldwäschebeauftragte bzw. Geld-
wäschebeauftragter oder als Stellvertreterin bzw. Stellvertre-
ter ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Be-
endigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die 
verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Eine 
Freistellung der oder des Geldwäschebeauftragen von ande-
ren Aufgaben und Funktionen im Unternehmen ist grundsätz-
lich nicht erforderlich.  
 Diese Anordnung ersetzt die auf Grundlage der bis zum 31. 
Dezember 2019 geltenden Fassung des Geldwäschegeset-
zes erlassene Anordnung vom 19. März 2018 (veröffentlicht 
im Amtsblatt Nr. 13 vom 26. März 2018: lfd. Nr. 84 ABl. Reg. 
Dt 2018, S. 74-75). 
 Die Entscheidung über Anträge auf Freistellung von der 
Pflicht zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ist 
gem. §§ 1, 2, 4 Landesgebührengesetz i.V.m. der allgemeinen 
Verwaltungsgebührenordnung des Landes gebührenpflichtig. 
Die Möglichkeit, im Einzelfall anderweitige Anordnungen zu 
treffen, bleibt unberührt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

 Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Öffentlicher Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-
tungsgericht in Minden, Königswall 8, 32423 Minden (Post-
anschrift: Postfach 32 40, 32389 Minden) schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erho-
ben werden. 
 Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen be-
vollmächtigten Person versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwor-
tenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rah-
menbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe 
der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I 
S. 3803).

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 97-99

99 Immissionsschutz; 
hier: Öffentliche Bekanntmachung  

gemäß § 17 Absatz 1a i.V.m. Absatz 2b  
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  

i.V.m. § 10 Absatz 3 und 4 BImSchG

Bezirksregierung Detmold Detmold, den 13. April 2021
Leopoldstraße 15
32756 Detmold

 Antrag der Pfleiderer Gütersloh GmbH, Carl-Bertelsmann-
Str. 23, 33330 Gütersloh, auf Anordnung von weniger stren-
gen Emissionsbegrenzungen als in den BVT-Schussfolgerun-
gen vorgesehen.
 Die Pfleiderer Gütersloh GmbH betreibt am Betriebsstand-
ort Gütersloh, Stadtring Nordhorn 61, 33332 Gütersloh, eine 
immissionsschutzrechtlich genehmigte Anlage zur Herstel-
lung von Holzspanplatten im Sinne der Nummer 6.3.1 des 
Anhangs 1 zur vierten Verordnung über genehmigungsbe-
dürftige Anlagen (4. BImSchV). Die Anlage unterliegt der 
Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen.

 In den BVT-Schlussfolgerungen ist ein BVT-assoziierter 
Emissionswert für Emissionswerte für Emissionen in die 
Luft aus dem Spänetrockner für Formaldehydemissionen 
von maximal 10 mg/m³ (und maximal 15 mg/m³, wenn fast 
ausschließlich Altholz verwendet wird), sowie ein BVT-as-
soziierter Emissionswert von <20 mg/Nm³ bis 200 mg/Nm³ 
für TVOC vorgesehen. Mit Antrag vom 23. April 2020 hat die 
Pfleiderer Gütersloh GmbH die Festsetzung in Höhe von 20 
mg/m³ für die Emissionen an Formaldehyd im Reingas des 
Spänetrockners, sowie die Festsetzung in Höhe von 400 mg/
Nm³ (trocken) für TVOC beantragt. Zur Begründung des An-
trages wird angeführt, dass aufgrund technischer Merkmale 
der Anlage die Nichtgewährung einer Ausnahme unverhält-
nismäßig sei.
 Die Öffentlichkeit wird beim Verfahren zum Treffen der nach-
träglichen Anordnung beteiligt. Der Entscheidungsentwurf wird 
hiermit vor dem Treffen der nachträglichen Anordnung einer 
Ausnahme gemäß § 17 Absatz 1a i.V.m. Absatz 2b BImSchG i. 
V. m. § 10 Absatz 3 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.
 Der Entscheidungsentwurf sowie der Antrag mit den dazu-
gehörigen Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 26. April 
2021 bis einschließlich 25. Mai 2021 bei der
  Bezirksregierung Detmold
  Dienstgebäude
  Büntestr. 1
  32427 Minden, Raum 216
  Tel.-Nr.: 05231/71 5354
  Montag bis Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr
  Montag bis Freitag 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
aus.
 Weiterhin liegt der Entscheidungsentwurf sowie der Antrag 
mit den dazugehörigen Antragsunterlagen in der Zeit vom 26. 
April 2021 bis einschließlich 25. Mai 2021 bei der
  Gütersloh – Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung –
  Haus I, 6. Etage, Zimmer 617
  Berliner Str. 70
  33330 Gütersloh 
  Tel.-Nr.: 05241/82 2398
  Montag bis Freitag  08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
  Montag (zusätzlich)  14:30 Uhr bis 16:30 Uhr
  Donnerstag (zuätzlich) 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr
aus.
 Die Unterlagen können aufgrund der aktuellen Situation 
durch das Coronavirus (Sars-CoV-2) und die dadurch hervor-
gerufene Erkrankung COVID-19 nur unter Vereinbarung eines 
Termins, während der Dienststunden, eingesehen werden. 
Zur Terminvereinbarung nehmen Sie bitte mit der Behörde, 
bei der die Antragsunterlagen ausliegen, Kontakt auf.
 Die Antragsunterlagen und der Entscheidungsentwurf wer-
den parallel zur Auslegung auch auf der Homepage der Be-
zirksregierung Detmold [https://www.bezreg-detmold.nrw.de] 
verfügbar gemacht.
 Sollte es Ihnen aufgrund der aktuellen Situation durch den 
Coronavirus (COVID-19/Sars-CoV-2) mit den oben genann-
ten Veröffentlichungsorten nicht möglich sein, in die Unterla-
gen Einsicht nehmen zu können, wenden Sie sich bitte an die 
Bezirksregierung Detmold unter der Tel.-Nr.: 05231/71 5354, 
um für Sie eine individuelle Lösung zu finden.
 Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG können während der Aus-
legungsfrist und einen Monat nach Ablauf der Auslegungs-
frist, also vom 26. April 2021 bis einschließlich 25. Juni 2021, 
Einwendungen gegen das Vorhaben schriftlich bei der vor-
stehend genannten Behörde erhoben werden. Die Einwen-
dungen können auch elektronisch als einfache E-Mail unter 
Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift an die E-
Mail-Adresse dezernat53einwendungen@bezreg-detmold.nrw.de 
erhoben werden. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind für 
das Verfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 10 Abs. 3 
Satz 5 BImSchG). Dies gilt nicht für ein sich anschließendes 
Gerichtsverfahren. Maßgebend für fristgerechte Einwendun-
gen ist der Eingang der Einwendung bis zum Ablauf der o. g. 
Frist bei der vorstehend genannten Behörde.

https://www.bezreg-detmold.nrw.de
mailto:dezernat53einwendungen%40bezreg-detmold.nrw.de?subject=
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 Name und Anschrift der Einwender sind auf den Einwen-
dungen vollständig und deutlich lesbar anzugeben. Unleser-
liche Namen oder Anschriften können nicht berücksichtigt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Einwendungen 
der Antragstellerin sowie den beteiligten Behörden bekannt 
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders bzw. der 
Einwenderin werden Name und Anschrift unkenntlich ge-
macht, soweit die Angaben nicht zur Beurteilung des Inhalts 
der Einwendungen erforderlich sind. Weitergehende Informa-
tionen, insbesondere zu Ihren Rechten als Betroffene/r finden 
Sie hier: 
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/datenschutzhinweise.
 Die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen ent-
stehenden Kosten können nicht ersetzt werden.
 Die Entscheidung über den Antrag wird öffentlich bekannt 
gegeben.
 Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Ent-
scheidung über die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann (§ 10 Abs. 4 Nr. 4 des 
BImSchG).
 Diese Bekanntgabe ist auch auf der Internetseite der Be-
zirksregierung Detmold unter (www.bezreg-detmold.nrw.de) 
– Bekanntmachung/Amtsblätter – abrufbar.

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 99-100

100 Wasserrecht; 
hier: Vollzug des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
– Feststellung der UVP-Pflicht –

Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung  
des Einzelfalls gemäß § 5 Abs. 2 UVPG

Bezirksregierung Detmold Detmold, den 12. April 2021 
54.01.14.62-003 

 Die Stadt Höxter, Westerbachstraße 45, 37671 Höxter hat 
bei der Bezirksregierung Detmold die Erteilung einer Plan-
genehmigung gemäß § 68 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) für einen Gewässerausbau zur Umgestaltung der We-
serpromenade von Gewässer-km 67,9 bis 68,7, linkes Ufer, 
im Rahmen der Landesgartenschau 2023 in Höxter bean-
tragt.  
 Die Stadt Höxter ist Ausrichter der Landesgartenschau im 
Jahre 2023. In diesem Zusammenhang wird u.a. beabsich-
tigt, die bestehenden Anlagen entlang der Weser im Hinblick 
auf eine verbesserte Nutzbarkeit für Aufenthalt, Erholung und 
Freizeitaktivitäten umzugestalten und aufzuwerten. Ein we-
sentlicher Bestandteil der Planungen ist die Umgestaltung 
und Befestigung des linken Ufers und seiner Böschung so-
wie die, infolge der Böschungsarbeiten notwendig geworde-
nen, Neumodellierung der Weserpromenade. Des Weiteren 
werden die Einmündungsbereiche der Gewässer Bollerbach 
und Grube in die Gestaltung integriert und ein Retentions-
raumausgleich in Form einer Flutrinne rechtsseitig der Weser 
geschaffen.  
 Durch die beschriebenen Maßnahmen wird das Ufer eines 
Gewässers (hier: Weser) in Teilen wesentlich umgestaltet. 
Dies stellt einen Gewässerausbau i.S.d. § 67 Abs. 2 WHG 
dar. 
 Gem. § 5 Abs. 1 UVPG stellt die Behörde auf der Grundla-
ge geeigneter Angaben des Vorhabenträgers sowie eigener 
Informationen fest, dass nach den §§ 6 bis 14 UVPG für das 
Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht oder nicht. Nach Ziffer 13.18.1 
der Anlage 1 UVPG ist für Ausbaumaßnahmen im Sinne des 
WHG, soweit diese nicht von Nr. 13.18.2 erfasst sind, eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 UVPG durch-
zuführen.  
 Im Rahmen dieser Vorprüfung wurde anhand der vorgeleg-
ten Antragsunterlagen festgestellt, dass für das beantragte 

Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung besteht. Von dem Vorhaben sind nach 
Einschätzung der Genehmigungsbehörde aufgrund über-
schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 
UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten, die nach § 25 Abs. 2 
UVPG zu berücksichtigen wären.  
 Das Vorhaben liegt im festgesetzten Überschwemmungs-
gebiet der Weser sowie im Landschaftsschutzgebiet „Höx-
ter-Ost“ (LP1 LSG 2.2-1). Ein Teil der geplanten Ausgleichs-
maßnahme „Retentionsraum am Floßplatz“ tangiert darüber 
hinaus das Landschaftsschutzgebiet „Weser mit Weich- und 
Hartholzaue zwischen Stahle und Wehrden“ (LP1 LSG 2.2-2).  
 Die Maßnahmen beschränken sich auf die Erweiterung und 
den Ausbau bereits bestehender Anlagen in der Nähe zur Alt-
stadt. Die verbesserte Nutzbarkeit der Weseraue für Erholung 
und Freizeit in Stadtnähe konzentriert die Besucherströme 
und trägt damit auch zum Schutz bislang weitgehend unge-
störter Auenbereiche bei. Da die Umgestaltungen im Verhält-
nis zur Größe des Landschaftsschutzgebietes als kleinräumig 
zu bezeichnen sind und sich zudem in bereits anthropogen 
stark überformten Bereichen befinden, sind durch das ge-
plante Vorhaben keine maßgeblichen nachteiligen Auswir-
kungen auf das Erreichen des Schutzzwecks absehbar. 
 Die Auswirkungen des Vorhabens auf Gewässerstruktur 
der Weser sowie auf die Hochwasserstände und die Grö-
ße des Überschwemmungsgebietes sind sehr gering. Der 
Verlust des Retentionsraumes kann wirksam vermindert bis 
gänzlich verhindert werden. Auftretende, teilweise baube-
dingte Konflikte mit dem Naturschutz können im Rahmen 
der Eingriffsregelung (Artenschutz, Bauzeiten) weitestgehend 
ausgeglichen werden. Das Landschaftsbild verschlechtert 
sich nicht. Negative Beeinträchtigungen während der Bau-
phase können durch Nebenbestimmungen minimiert werden.  
 Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben. Sie ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar. 

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 100

101 Wasserrecht; 
hier: Vollzug des Gesetzes über die  

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung

Bezirksregierung Detmold Detmold, den 1. April 2021 
54.01.01.54-039/2020-001

 Die Gemeinde Steinhagen hat bei der Bezirksregierung 
Detmold die Erteilung einer Genehmigung zum Bau einer 
vierten Reinigungsstufe auf dem Gelände der Kläranlage 
Steinhagen in der 
Gemeinde: Steinhagen
Gemarkung: Brockhagen
Flur:   Flur 9, Flurstück 262 und 265
gemäß § 57 Abs. 2 des Wassergesetztes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (LWG) beantragt. 
 Der beantragte Bau der 4. Renigungsstufe dient der Spu-
renstoffelimination. Da Kläranlagen einen Haupteintragspfad 
für eine Reihe von gewässerrelevanten Spurenstoffen dar-
stellen, dient der Bau der 4. Reinigungsstufe der Verbesse-
rung der Ablaufqualität. 
 Nach Ziffer 13.1.2 der Anlage 1 UVPG ist für die Errichtung 
und den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage, die aus-
gelegt ist für organisch belastetes Abwasser von 600 kg/d 
bis weniger als 9000 kg/d biochemischen Sauerstoffbedarf 
in fünf Tagen (roh) oder anorganisch belastetes Abwasser 
von 900 m³ bis weniger als 4500 m³ Abwasser in zwei Stun-
den (ausgenommen Kühlwasser) eine allgemeine Vorprüfung 
des Einzelfalls durchzuführen. Im Rahmen dieser Vorprüfung 

https://www.bezreg-detmold.nrw.de/datenschutzhinweise
http://www.bezreg-detmold.nrw.de
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wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
besteht. Von dem Vorhaben sind nach Einschätzung der Ge-
nehmigungsbehörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Krite-
rien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten, die nach § 25 Abs. 2 UVPG zu berücksichtigen wä-
ren. 
 Maßgeblich für diese Feststellung ist insbesondere, dass 
der Bau der 4. Reinigungsstufe im Ergebnis eine geringere 
Belastung der umweltrelevanten Schutzgüter mit sich bringt. 
 Es werden positive Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser, das abwasseraufnehmende Gewässer sowie im Grund-
wasserkörper erwartet.
 Die 4. Reinigungsstufe wird in das voll erschlossene Ge-
lände der Kläranlage Steinhagen integriert. Der Eingriff in 
die Nutzung und Gestaltung von Wasser und Boden ist als 
untergeordnet zu bewerten. Der Eingriff in Natur und Land-
schaft ist unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen 
Maßnahmen kompensierbar. Die baulichen Anlagen gliedern 
sich in das Erscheinungsbild der Kläranlage ein. Die negati-
ven Wirkungen auf Luft und Klima sind als untergeordnet zu 
bewerten.
 Im Bereich des Gestehungsgebietes fallen außerhalb der 

Gestehung keine Abfallstoffe an; es sind weder Umweltver-
schmutzungen noch wesentliche Belästigungen zu erwarten.
 Es liegt keine Anfälligkeit für Störfälle vor. Die geltenden 
sicherheitstechnischen Anforderungen werden sowohl in der 
Planung als auch bei der Ausführung berücksichtigt.
 Die festgesetzten Trinkwasser- und Heilquellen sowie die 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete liegen außerhalb 
des Einflussgebietes des Vorhabens. 
 Der Standort des Vorhabens bezieht sich auf keinen be-
sonders empfindlichen Landschaftsraum und steht im direk-
ten Zusammenhang mit dem bestehenden Betriebsgelände 
der Kläranlage. Die vorgenommene artenschutzrechtliche 
Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichti-
gung von Vermeidungsmaßnahmen durch das geplante Vor-
haben keine artenschutzrechtlichen Verboteim Sinne des § 
44 BNatSchG berührt sind.
 Eine Befreiung von den Verbotstatbeständen des Land-
schaftsschutzgebietes „Halle-Steinhagen“ wird durch die 
untere Naturschutzbehörde erteilt. 
 Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
öffentlich bekannt gegeben. Sie ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar.

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 100-101
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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

102 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 102 081 407, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 1. April 2021

Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 102

103 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 102 063 975, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 1. April 2021

Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 102

104 Aufgebot einer Sparkassenurkunde

 Die Sparkassenurkunde Nr. 3 250 617 465, ausgestellt von 
der Sparkasse Herford als Rechtsnachfolger der ehemaligen 
Kreissparkasse Herford und Stadtsparkasse Herford, ist ab-
handen gekommen.
 Der Inhaber der Sparkassenurkunde wird aufgefordert, sei-
ne Rechte binnen drei Monaten unter Vorlage der Spar kas-
sen  urkunde anzumelden. 
 Wird die Sparkassenurkunde nicht vorgelegt, wird sie für 
kraftlos erklärt.

 Herford, den 1. April 2021

Sparkasse im Kreis Herford 
Der Vorstand

ABl. Reg. Dt. 2021, S. 102
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